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F Ü N F T E  S A T Z U N G 
 

zur Änderung der Satzung über die Erhebung von 

Elternbeiträgen und weiteren Entgelten für die 

Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen 

der Gemeinde Heidersdorf 

(Elternbeitragssatzung) 
     

 

 

Auf der Grundlage des § 4 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen 

(SächsGemO), der §§ 2 und 9 Sächsisches Kommunalabgabengesetz 

(SächsKAG) sowie des Sächsischen Gesetzes zur Förderung von Kindern 

in Tageseinrichtungen (Gesetz über Kindertageseinrichtungen - 

SächsKitaG)  

hat der Gemeinderat der Gemeinde Heidersdorf in seiner Sitzung am 

12.10.2023 folgende Satzung beschlossen: 

 
 

Artikel 1 

Änderungsgegenstand 

 

Die Satzung über die Erhebung von Elternbeiträgen und weiteren 

Entgelten für die Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen 

der Gemeinde Heidersdorf (Elternbeitragssatzung) vom 18.03.2013 i. V. 

m. den Änderungssatzungen vom 08.07.2021 und 13.01.2022 wird 

nachfolgend geändert: 

 

§ 6 wird wie folgt neu gefasst: 

 

„§ 6 Höhe der Elternbeiträge 

 

(1) Berechnungsgrundlage für die Elternbeiträge sind die durch-

schnittlichen Betriebskosten eines Platzes je Einrichtungsart - ohne 

die Aufwendungen für Abschreibungen, Zinsen und Mieten sowie 

Personalkostenumlagen. 

 

(2) Der Elternbeitrag (Anlage 1) beträgt: 

 

1. bei der Betreuung als Kinderkrippenkind gem. § 1 Abs. 2 

SächsKitaG für eine vereinbarte tägliche Betreuungszeit von 

über 6 bis 9 Stunden 193,00 € pro Monat 

 

2. bei der Betreuung als Kindergartenkind gem. § 1 Abs. 3 

SächsKitaG für eine vereinbarte tägliche Betreuungszeit von 

über 6 bis 9 Stunden 118,00 € pro Monat 

 

3. bei der Betreuung als Hortkind gem. § 1 Abs. 4 SächsKitaG für 

eine vereinbarte tägliche Betreuungszeit von 

über 5 bis 6 Stunden* 70,00 € pro Monat 
 * inklusive Gebühren für Ferienbetreuung 

 

(3) Wird im Betreuungsvertrag eine kürzere bzw. längere als die in 

Abs. 2 genannte Betreuungsdauer vereinbart, berechnet sich der 
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Elternbeitrag anteilig im Verhältnis der vereinbarten Betreuungszeit 

zur Betreuungszeit nach Abs. 2 (Anlage 1). 

 

(4) Werden mehrere Kinder einer Familie in einer Kindertages-

einrichtung betreut, so ermäßigt sich der nach Abs. 2 und 3 gebildete 

Elternbeitrag wie folgt (Anlage 1): 

 

1. für das zweite Kind um  40 % 

2. für das dritte Kind um  80 % 

3. für das vierte Kind um 100 % 

 

Dabei werden nur die Geschwisterkinder gezählt, welche gleichzeitig 

Kindertageseinrichtungen entsprechend § 1 SächsKitaG mit vertrag-

licher Vereinbarung besuchen. Die Betreuungsverträge mit anderen 

Einrichtungen sind vorzulegen. 

 

(5) Für Alleinerziehende ermäßigt sich der jeweilige Elternbeitrag um 

10% (Anlage 1). 

 

(6) Wird die vertraglich vereinbarte Betreuungsdauer überschritten 

(Mehrbetreuungszeit), werden weitere Entgelte erhoben. Diese werden 

auf der Basis der gemäß § 14 SächsKitaG zuletzt bekannt gemachten 

Betriebskosten ermittelt. Hierbei wird der ermittelte Anteil an 

Betriebskosten je Platzart pro angerissene Stunde erhoben.  

 

Das Entgelt für Mehrbetreuungszeiten beträgt: 

Krippe 5,00 €/Stunde 

Kindergarten 4,00 €/Stunde 

Hort 4,00 €/Stunde 

 

(7) Für Gastkinder werden folgende Entgelte erhoben: 

Entsprechend der Dauer des Aufenthalts ist der auf der Basis der gemäß 

§ 14 SächsKitaG zuletzt bekannt gemachte Betriebskostenanteil je 

Platzart zu zahlen.  

 

 über 6 bis 9 Std. über 4,5 bis 6 Std. bis 4,5 Std. 

Krippe 35,00 €/Tag 23,00 €/Tag 17,50 €/Tag 

Kindergarten 17,00 €/Tag 11,00 €/Tag  8,50 €/Tag 

 
 über 5 bis 6 Std. über 4 bis 5 Std. bis 4 Std. 

Hort 10,00 €/Tag  8,00 €/Tag  6,50 €/Tag 

 

Gastkinder sind Kinder, die in Ausnahmefällen für eine tageweise 

Betreuung bzw. vorübergehend bis zu einem Monat einen Gastplatz in 

Kindertageseinrichtungen in Anspruch nehmen, wenn in der Einrichtung 

freie Plätze vorhanden sind und kein zusätzlicher Personalbedarf gem. 

§ 12 Abs. 2 SächsKitaG erforderlich wird. 

 

(8) Maßgeblich für die Erhebung des Krippen- bzw. Kindergarten-

beitrags ist der Zeitpunkt der Vollendung des 3. Lebensjahres. 

Vollendet ein Kind bis einschließlich 15-ten eines Monats das 

3. Lebensjahr, wird in dem Geburtsmonat bereits der Beitrag für 

Kindergartenkinder erhoben. Vollendet ein Kind ab 16-ten eines Monats 

das 3. Lebensjahr, wird in diesem Monat noch der Krippenbeitrag fällig 

und erst im Folgemonat der Beitrag für Kindergartenkinder erhoben.“ 
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Artikel 2 

In-Kraft-Treten 

 

Diese Satzung tritt am 01. Januar 2024 in Kraft. 

 

Gleichzeitig treten die Dritte Satzung zur Änderung der Satzung über 

die Erhebung von Elternbeiträgen und weiteren Entgelten für die 

Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen der Gemeinde 

Heidersdorf (Elternbeitragssatzung) vom 08.07.2021 und die Vierte 

Satzung zur Änderung der Satzung über die Erhebung von Elternbeiträgen 

und weiteren Entgelten für die Betreuung von Kindern in 

Kindertageseinrichtungen der Gemeinde Heidersdorf (Elternbeitrags-

satzung) vom 13.01.2022 außer Kraft. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heidersdorf, den 13.10.2023 Siegel A. Börner 

 Bürgermeister 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hinweis nach § 4 Abs. 4 SächsGemO zur Elternbeitragssatzung 

 

Gemäß § 4 Abs. 4 Abs. 1 SächsGemO gelten Satzungen, die unter Verletzung von 

Verfahrens- und Formvorschriften zustande gekommen sind, ein Jahr nach ihrer 

Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen. 

 

Dies gilt nicht, wenn 

1. die Ausfertigung der Satzung nicht oder fehlerhaft erfolgt ist, 
2. Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzungen, die Genehmigung oder 

die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, 

3. der Bürgermeister dem Beschluss nach § 52 Abs. 2 SächsGemO wegen 

Gesetzwidrigkeit widersprochen hat, 

4. vor Ablauf der in § 4 Abs. 4 Satz 1 SächsGemO genannten Frist 
a) die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet hat oder 
b) die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschrift gegenüber der 

Gemeinde unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung 

begründen soll, schriftlich geltend gemacht worden sind. 

 

Ist eine Verletzung nach den Ziffern 3 und 4 geltend gemacht worden, so kann 

auch nach Ablauf der in § 4 Abs. 4 Satz 1 SächsGemO genannten Frist jedermann 

diese Verletzung geltend machen. 
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        Anlage 1 

         

         
Anlage zu § 6 der Elternbeitragssatzung vom 13.10.2023   

         

         

         

         

Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern in 

Kindertageseinrichtungen der Gemeinde Heidersdorf 

ab 01.01.2024 

         

 

 

         

1. Krippenbetreuung (monatlich in €): alleinerziehend   

Std. 10 9 6 4,5 10 9 6 4,5 

1. Kind 214,40 193,00 129,00 96,50 193,00 173,70 115,80 86,85 

2. Kind 128,70 115,80 77,20 57,90 115,80 104,20 69,50 52,10 

3. Kind 42,90 38,60 25,70 19,30 38,60 34,80 23,20 17,40 

4. Kind beitragsfrei               

         

2. Kindergartenbetreuung (monatlich in €): alleinerziehend   

Std. 10 9 6 4,5 10 9 6 4,5 

1. Kind 131,20 118,00 79,00 59,00 118,00 106,20 70,80 53,10 

2. Kind 78,70 70,80 47,20 35,40 70,80 63,70 42,50 31,90 

3. Kind 26,25 23,60 15,70 11,80 23,60 21,20 14,20 10,60 

4. Kind beitragsfrei               

         

3. Hortbetreuung (monatlich in €):  alleinerziehend   

Std. 6* 5* 4   6* 5* 4   

1. Kind 70,00 58,00 47,00   63,00 52,50 42,00   

2. Kind 42,00 35,00 28,00   37,80 31,50 25,20   

3. Kind 14,00 11,70 9,30   12,60 10,50 8,40   

4. Kind beitragsfrei               

 *inkl. Ferienbetreuung      
 


